
Zur öffentlichen Bekanntmachung 
 
 
 
 
 
Einziehung öffentlicher Verkehrsflächen 
 
 
 
Gemäß Beschluss des Ausschusses für Umwelt, Stadtentwicklung und Technik des Ge-
meinderates Aalen vom 15. Mai 2025 wird gemäß § 7 Straßengesetz für Baden-Württem-
berg, folgende öffentliche Verkehrsfläche als für den öffentlichen Verkehr entbehrlich 
eingezogen: 
 

• Teilfläche des Flurstücks 357, Gemarkung und Flur Ebnat mit einer Fläche von 
ca. 177 m²  

 
Gegen diese Einziehung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe bei der Stadt 
Aalen, Marktplatz 30, 73430 Aalen, Widerspruch erhoben werden. 
 
 
 
 
 
 
 
Aalen, 19. Mai 2025 
 
 
 
 
Bernd Schwarzendorfer 
Bürgermeister 
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